
Errichtung einer Begegnungsstätte für 
Vereinsnutzung und öffentliche Veran-
staltungen in Oberau 
 

Die aktive Dorfgemeinschaft und die Vereine in Oberau benötigen eine Räumlichkeit für Treffen und Veranstaltungen. Hierfür bietet sich das in 2024 
von der Gemeinde erworbene ehemalige Schulhaus Hauptstraße 13 a an. Zukünftig sollen hier z. B. diverse Vereinsaktivitäten des Gesangsverein 
Frohsinn oder des Heimat- und Geschichtsverein Oberau (HUGO), wie z. B. Vorstandssitzungen, Jahreshauptversammlungen, usw. stattfinden. Der 
Raum soll außerdem für Vorträge, Workshops, Lesungen, Familiennachmittage und sonstige Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft genutzt werden. 
Die neuen Räumlichkeiten sollen auch allen anderen Altenstädter Vereinen auf Anfrage zur Verfügung stehen. 

Im Gebäude befinden sich aktuell im Erdgeschoss der ehemalige Schulsaal, der bis zum Erwerb des Gebäudes als Großraumbüro genutzt wurde. 
Demzufolge entspricht der Raum zurzeit nicht den Anforderungen der vorgenannten Nutzung. Durch umfangreiche Umbaumaßnahmen soll der 
Raum für die angestrebten Nutzungsmöglichkeiten saniert und umgebaut werden. Der Raum soll unter anderem mit einer modernen Akustikdecke 
versehen werden, die für die musikalische Nutzung des Raumes unabdingbar ist. Der Boden soll erneuert werden. Ferner ist die Installierung einer 
modernen Elektrik mit Beleuchtung geplant. Des Weiteren soll eine zeitgemäße informationstechnische Ausstattung angeschaffte werden. 

Die im Erdgeschoss vorhandene Damen- und Herrentoiletten sollen erneuert werden. Ferner soll eine neue Küchenzeile eingebaut werden. Des 
Weiteren sollen Regale und weitere Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Vom Hof aus wird ein behindertengerechter Zugang errichtet, der 
zurzeit nicht gegeben ist. In den Nebenräumen im Hof soll eine behindertengerechte Toilette geschaffen werden, die auch bei Veranstaltungen auf 
dem angrenzenden Dorfplatz zur Verfügung gestellt werden könnte.  

Für die Maßnahme wird mit Bruttobaukosten in Höhe von ca.150.000,00 € gerechnet und wird im Rahmen der Dorfentwicklung vom Land Hessen 
und der EU mit 65 % der förderfähigen Nettokosten gefördert. 

 

 

 

 


